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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Ausschuss für öffentliche Ordnung, Sicherheit, Ortsteile und 

Ehrenamt 

21.10.2021 öffentlich 

   

 

 

Mündliche Informationen 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

den Medien (u.a. TA Erfurt vom 5. Oktober 2021) war zu entnehmen, dass der Petersberg nach 

Abschluss der BUGA mit 20 Videokameras überwacht werden soll. Diese Videoüberwachung soll 

mit dem Datenschutzbeauftragten der Stadt und des Landes abgestimmt sein. Ziel der 

Überwachung ist die Verhinderung von Vandalismus. Der Petersberg wird durch die Erfurter 

Tourismus Gesellschaft (ETMG) im Auftrag der Stadt betrieben. Die ETMG ist eine 100%ige 

städtische Gesellschaft. Die geplante Videoüberwachung ist offenbar durch die ETMG veranlasst 

worden. 

 

An die Videoüberwachung öffentlicher Räume sind hohe rechtliche und datenschutzrechtliche 

Anforderungen gestellt. 

 

Vor diesem Hintergrund beantragt die Fraktion DIE LINKE auf Grundlage § 43 i.V.m. § 35 Abs. 4 

ThürKO folgenden Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu 

nehmen: 

 

„ B erichterstattung der Stadtverwaltung zur geplanten Videoübe rwachung im Bereich  

„Petersberg“ nach Schließung der BUGA 2021“ 

 

Die Stadtverwaltung wird gebeten, zur Berichterstattung die ETMG einzubeziehen.   Gegenstand 

der Berichterstattung sind folgende Fragestellungen:  

 

1. Welche Gremien haben auf welcher Rechtsgrundlage die Entscheidung zur geplanten 

Videoüberwachung „Petersberg“ getroffenen und nach welchen objektiven Kriterien wurde 

die Entscheidung zur nachgefragten Videoüberwachung getroffenen?  

  

 

Fraktion DIE LINKE., Herr Blechschmidt 
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2. Mit welchen Ergebnissen wurden welche alternativen Maßnahmen zur Videoüberwachung 

geprüft und wie wurden dabei die rechtsstaatlichen Grundsätze der Abwägung und 

Verhältnismäßigkeit angewendet und gewahrt und gibt es Stellungnahmen der 

Datenschutzbeauftragten der Stadt und des Landes zur geplanten Videoüberwachung 

„Petersberg“ und wenn ja, welchen Inhalt haben diese? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

07.10.2021, gez. i. A. xxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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